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fsG-forderunGen zuM 7-Punkte-ProGraMM: WoHnen

die österreichische Bevölkerung ist in den letz-
ten Jahren stark gewachsen und wird gemäß den 
Prognosen bis zum Jahr 2020 um 330.000 und bis 
zum Jahr 2025 um rund 480.000 Menschen wei-
ter zunehmen. schon derzeit reicht die Wohnbau-
leistung für den Bedarf bei Weitem nicht aus, was 
sich unter anderem in einem starken anstieg der 
immobilienpreise ausdrückt. die fsG fordert eine 

neubauoffensive, um im sozialen Wohnbau rasch 
eine trendwende herbeizuführen. abgesehen von 
der deckung des Grundbedürfnisses Wohnen ist 
die österreichische Bauwirtschaft ein wichtiger 
gesamtwirtschaftlicher Motor, der hohe positive 
Multiplikatoreffekte in der Wirtschaft und bei der 
Beschäftigung nach sich zieht.

Wohnen

 : Wiedereinführung der zweckwidmung bei der 
Wohnbauförderung.

 : Mindestveranlagungsvorschriften für Pensions- 
und Vorsorgekassen zugunsten des Wohnbaus 
über Wohnbauanleihen der Wohnbaubanken.

 : erhöhung der Bauleistung um ca. 7.000 neu-
bauwohnungen jährlich.

 : die errichtung der Bundeswohnbauagentur, um 
die finanzierung der erforderlichen sanierungs- 
und neubauleistungen sicherzustellen und die 
fehlenden kapitalmarktmittel zu kompensieren.

 : Mobilisierung von Bauland für den „sozialen 
Wohnbau“. 

 : erweiterung der Bundes-sanierungsscheck-
aktion zugunsten barrierefreier Maßnahmen: 
seniorenbonus!

 : schaffung von Beschäftigung am Bau durch 
auftragsvergabe an österreichische firmen!

 : im Mietrechtsgesetz müssen die richtwerte 
klar, eindeutig und für jeden verständlich gere-
gelt werden.

 : klare Mietzinsbegrenzungen insbesondere bei 
altbauwohnungen.

 : durchforstung des Betriebskostenkatalogs bei 
Mietwohnungen.

die fsG fOrdert
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fsG-forderunGen zuM 7-Punkte-ProGraMM: BiLdunG

der gleiche zugang zu und das recht auf Bil-
dung ist die Voraussetzung, um Menschen in die 
Lage zu versetzen, nicht nur für die Herausforde-
rungen in der arbeitswelt gerüstet zu sein, sondern 
sich auch zu selbstbestimmten, kritischen und 
mündigen Persönlichkeiten zu entwickeln.

Bildung darf daher kein Privileg jener sein, die 
sich durch ihren sozialen und gesellschaftlichen 
status den zugang für sich und ihre kinder sichern 

können, sondern ist als aufgabe der öffentlichen 
Hand für alle, unabhängig vom einkommen und 
dem sozialen status der eltern, sicherzustellen. eine 
sozialdemokratische Bildungspolitik schafft gleiche 
Chancen für alle, bricht soziale selektion auf und 
eröffnet Bildungswege nach interesse, Begabung 
und engagement. sie fördert stärken und minimiert 
schwächen. sozialdemokratische Bildungspolitik 
stellt die Lernenden in den Mittelpunkt.

Bildung

 : ein gebührenfreies Bildungssystem, das allen 
die gleichen Chancen, unabhängig von der sozi-
alen Lage, einräumt und echte durchlässigkeit 
und transparenz.

 : Berufsorientierung und Bildungsberatung ab 
der 6. schulstufe als eigenes fach.

 : ein einheitliches Bundesrahmengesetz zur 
„struktur und organisationsgestaltung für ele-
mentarpädagogische einrichtungen und Horte“.

 : die gemeinsame schule der 6- bis 15-Jährigen, 
mit einer umfassenden förderung aller kinder 
gemäß ihren individuellen Bedürfnissen, fähig-
keiten und Leistungen.

 : flächendeckender ausbau ganztägiger schulen.

 : Maßnahmen zur Qualitätssicherung in der du-
alen Berufsausbildung, erweiterung der Berufs-
schulzeit, Verkürzung der Probezeit auf ein Mo-
nat und Verlängerung der Behaltefrist auf sechs 
Monate.

 : ausbau der überbetrieblichen Lehrwerkstätten.

 : umsetzung der fachkräftemilliarde.

 : ausbau der Plätze an den Berufsbildenden Hö-
heren und Mittleren schulen.

 : eine umfassende Qualitätsoffensive an den ös-
terreichischen universitäten, damit studierende 
nach ihren interessen, fähigkeiten und erwar-
tungen in angemessener zeit ihr studium been-
den können.

 : ausbau der sozialen absicherung durch 
studienb eihilfen und stipendien.

 : keine zugangsbeschränkungen und Hürden, 
um studierende pauschal von den universitäten 
fernzuhalten. 

 : ausbau der fachhochschulen, insbesondere 
der berufsbegleitenden angebote.

 : Ausbau der Erwachsenenbildung – sowohl finan-
ziell als auch strukturell.

 : das gebührenfreie nachholen aLLer Bildungs-
abschlüsse, die auch am ersten Bildungsweg 
gebührenfrei sind. 

 : rechtsanspruch auf betriebliche Weiterbildung 
im ausmaß von mindestens einer Woche nor-
malarbeitszeit pro Jahr unter fortzahlung des 
entgelts.

die fsG fOrdert
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fsG-forderunGen zuM 7-Punkte-ProGraMM: arBeit

die Lage am heimischen, aber auch am euro-
päischen arbeitsmarkt gibt anlass zu großer sorge. 
die entwicklungen lassen auch nicht erkennen, 
dass in den nächsten Jahren mit einer entspan-
nung zu rechnen ist, die selbst aus dem Markt he-
raus erfolgt.

daher ist die öffentliche Hand aufgefordert, sich 
diesem Problem mit aller kraft zu widmen.

Grundphilosophie muss es dabei sein, die von 
arbeitslosigkeit betroffenen Menschen in die Lage 
zu versetzen, sich ihr einkommen, mit dem sie auch 
ihren Lebensalltag finanzieren können, selbst zu er-
arbeiten. nicht soziale almosen oder „Geschenke“, 
sondern Leistungen, die die Betroffenen auf diesem 
Weg absichern und den einstieg in den arbeitsmarkt 
unterstützen, sind das ziel.

eine aktive arbeitsmarktpolitik muss daher zum 
ziel haben, Vollbeschäftigung zu schaffen und ar-
beitslosigkeit gar nicht entstehen zu lassen.

Von arbeitnehmerinnen wird zunehmend Mobi-
lität bzw. flexibilität zu ihren Lasten gefordert. so 
finden sich in Arbeitsverträgen häufig unfaire Klau-
seln, durch die sich arbeitgeberinnen einseitige fle-
xibilität zulasten der Bewegungsfreiheit der arbeit-
nehmerinnen verschaffen. die unterwerfung unter 
einseitige flexibilisierungswünsche der arbeitgeber 
setzt gerade junge arbeitnehmerinnen unter druck. 

Wir brauchen faire und an die Lebenssituation 
der arbeitnehmerinnen angepasste arbeitsrechtli-
che Bestimmungen, ein einkommen, mit dem auch 
ein gutes auskommen gefunden wird, gut abgesi-
cherte Beschäftigungsverhältnisse sowie eine gute 
Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben.

arBeit

die fsG fOrdert

 : anhebung der nettoersatzrate beim arbeitslo-
sengeld auf zumindest das eu-niveau und ab-
schaffung der anrechnung des Partnerinnen-
einkommens bei der notstandshilfe.

 : ausbau der Programme für besonders von ar-
beitslosigkeit betroffene zielgruppen, wie ins-
besondere ältere arbeitnehmerinnen, Jugendli-
che, frauen oder Migrantinnen.

 : ausbau und schärfung der instrumente im 
kampf gegen Lohn- und sozialdumping.

 : effektive Mittel, um unbezahlte Überstunden zu 
unterbinden und die Leistung von Überstunden 
in Österreich generell konsequent abzubauen.

 : eine bessere Verteilung von arbeitszeit durch 
eine Verkürzung der effektiven arbeitszeit, aus-
reichende erholungsphasen und die bessere 
Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben.

 : die leichtere erreichbarkeit der sechsten ur-
laubswoche durch die bessere anrechnung von 
Vordienstzeiten für alle arbeitnehmerinnen.

 : flucht aus dem arbeitsrecht durch atypische 
Beschäftigung ist zu verhindern, indem für die 
Beurteilung eines arbeitsverhältnisses auch die 
wirtschaftliche abhängigkeit maßgeblich ist. 
umgehungen sind wirksam zu bekämpfen.

 : das einkommen der arbeitnehmerinnen muss 
auch Bezieherinnen von Mindestlöhnen und 
-gehältern einen akzeptablen Lebensstandard 
sichern. als nächsten schritt fordern wir einen 
kollektivvertraglichen Mindestlohn bzw. ein 
kollektivvertragliches Mindestgrundgehalt von 
1.500 euro brutto/Monat auf Basis einer Voll-
zeitbeschäftigung.
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fsG-forderunGen zuM 7-Punkte-ProGraMM: VerteiLunGsGereCHtiGkeit

 : ein soziales europa: kampf gegen steigende un-
gleichheit bei Vermögen und einkommen sowie 
schaffung von Beschäftigung und nachhaltigem 
Wachstum durch förderungen der nachfrage 
müssen das derzeitige europäische Leitmotiv 
des kaputtsparens ablösen.

 : Löhne, Pensionen und sozialsysteme dürfen 
nicht länger als vorrangige anpassungsinstru-
mente für die Verbesserung der Wettbewerbsfä-
higkeit missbraucht werden. 

 : eine starke und solidarische einkommenspoli-
tik mit guten kollektivvertragsabschlüssen und 
hoher kollektivvertragsdichte garantiert gerade 
schwächeren eine positive einkommensent-
wicklung.

 : Ein hochwertiges, leistbares und flächende-
ckendes angebot an sozialer infrastruktur, die 
Vollzeitarbeit ermöglicht: ausbau der kinderbe-
treuung, Ganztagesschulen und Pflegeplätze für 
ältere Menschen. 

 : ein klares Bekenntnis zur erbringung von da-
seinsvorsorgeleistungen durch die öffentliche 
Hand.

VerteilungSgerechtigkeit

Jene Länder mit starken sozialstaatlichen ins-
titutionen haben die krise viel besser verarbeitet. 
umverteilung gibt der Wirtschaft stabilität in kri-
senzeiten und schafft in form guter öffentlicher 
Leistungserbringung erst die Grundlage für eine 
moderne Gesellschaft. erst ein Mindestmaß an 
Verteilungsgerechtigkeit ermöglicht gesellschaftli-
chen zusammenhalt und sichert sozialen frieden.

es war die finanzindustrie, die durch ihre spe-
kulationen auf die Wirtschaft negativ durchge-
schlagen hat. Mit Bankenrettungs- und konjunk-
turpaketen, die vor allem arbeitnehmerinnen und 
Pensionistinnen mit ihren steuern bezahlten, wur-
den hauptsächlich die Vermögenswerte einer dün-
nen oberschicht gerettet. nicht der sozialstaat war 
schuld an der krise oder gar, dass die arbeitneh-
merinnen über ihre Verhältnisse gelebt hätten.

 : eine Lohnsteuersenkung, damit die nettolöhne 
steigen.

 : eine gerechte Besteuerung von einkommen und 
Vermögen und ein ende für steuerparadiese, 
Steuerflucht, Steuerhinterziehung, Korruption 
und schwarzarbeit.

 : Wiedereinführung einer erbschafts- und schen-
kungssteuer ab 150.000 € als Mitfinanzierung 
zum Pflegefonds.

 : Wiedereinführung einer Vermögenssteuer ab 
einem reinvermögen von 700.000 €.

 : oberstes ziel aller politisch Verantwortlichen 
muss es sein, arbeitslosigkeit erst gar nicht 
eintreten zu lassen. daher müssen jetzt arbeits-
plätze geschaffen und erhalten werden, unter 
besonderer Berücksichtigung der Jugendlichen. 

 : eine arbeitsmarktabgabe – die von den arbeit-
geberinnen zu tragen ist – in Höhe von einem 
euro pro geleisteter Mehrarbeits- bzw. Überstun-
de. ziel ist es, die tatsächlich geleisteten regel-
mäßigen Überstunden zu reduzieren.

die fsG fOrdert
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fsG-forderunGen zuM 7-Punkte-ProGraMM: GesundHeit und PfLeGe

Gleichzeitig werden auch die Beschäftigungsmög-
lichkeiten in diesem Bereich zunehmen. derzeit 
sind die ArbeitnehmerInnen, die in der Pflege und 
Betreuung beschäftigt sind, mit schwierigen ar-
beitsbedingungen konfrontiert (z. B. schlechte ent-
lohnung, vielfach werden nur teilzeitbeschäftigun-
gen angeboten), und dies führt dazu, dass viele 
eine Arbeit außerhalb des Pflegebereiches anneh-
men bzw. suchen. um mehr Menschen für eine Be-
schäftigung in diesem Bereich zu „gewinnen“, ist es 
daher erforderlich, die arbeitsbedingungen und die 
entlohnung attraktiver zu gestalten. ohne eine hö-
here finanzierung der öffentlichen Hand wird dies 
aber nicht gelingen.

geSundheit und PFlege

eine Gesundheitsversorgung ohne soziale Hür-
den und allgemein zugänglich für alle unabhängig 
von alter, Herkunft und Geschlecht muss auch in 
zukunft sichergestellt sein. das Gesundheitswesen 
muss weiterhin als öffentliche aufgabe im rahmen 
der daseinsvorsorge gewährleistet werden. die 
selbstverwaltung und die eigenen einrichtungen der 
sozialversicherung sind unverzichtbare Bestandtei-
le dabei. auch die längerfristigen rahmenbedingun-
gen inklusive einer gesicherten finanzierung müs-
sen vom Gesetzgeber sichergestellt werden, denn 
die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung ist und 
bleibt eine staatliche Grundaufgabe.

Aufgrund der demografischen Entwicklung wird 
sich der Bedarf an Pflege und Betreuung erhöhen. 

 : Versorgungslücken schließen, besonders in Be-
reichen, die auch für die Vorbeugung künftiger 
gesundheitlicher Gefahren wichtig sind. dies 
gilt insbesondere für die steigenden zahlen von 
Burn-out und sonstigen psychischen erkran-
kungen.

 : Keine weiteren finanziellen Hürden bei der Be-
handlung – deckelung bzw. abbau von selbst-
behalten.

 : durch eine gleichmäßige Beteiligung aller Be-
völkerungsgruppen ist die solidarische finan-
zierung des systems sicherzustellen, auch neue 
finanzierungsquellen außerhalb der arbeitsein-
kommen und/oder die verstärkte Steuerfinan-
zierung sind anzudenken.

 : eine hochwertige ausbildung aller im Gesund-
heitswesen Beschäftigten sowie arbeitsbedin-
gungen, die den eintritt und Verbleib in Gesund-
heitsberufen attraktiv machen.

 : Verpflichtung zu betrieblicher Gesundheitsför-
derung und verpflichtende Maßnahmen zur Um-
setzung von alternsgerechtem arbeiten inklusi-
ve sanktionen für Verweigerung.

 : Verankerung der selbstverwaltung der sozial-
versicherung in der Verfassung sowie erhalt 
und ausbau der eigenen einrichtungen ohne 
ausgliederungen und Privatisierungen.

 : Bundesweiter Pflege- und Betreuungsfonds, der 
überwiegend aus einer erbschafts- und schen-
kungssteuer finanziert werden soll, um den 
steigenden Bedarf an Pflege und Betreuung 
sicherzustellen und die arbeitsbedingungen 
(z. B. entlohnung, arbeitszeiten) der in diesem 
Bereich Beschäftigten attraktiver zu gestalten.

 : kein regress in ganz Österreich, wenn angehö-
rige in einem Pflegeheim untergebracht sind.

die fsG fOrdert
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fsG-forderunGen zuM 7-Punkte-ProGraMM: Pensionen

in Österreich erfolgt die alterssicherung durch 
ein umlagefinanziertes System. Dieses System 
steht für lebensstandardsichernde Pensionen und 
verhindert wirksam altersarmut. die fsG tritt dafür 
ein, dass dieses system der alterssicherung auch 
für die zukunft beibehalten wird. die Verluste, die in 
den vergangenen Jahren bei den kapitalgedeckten 
Pensionssystemen aufgetreten sind, zeigen, dass 
diese nicht in der Lage sind, den Lebensstandard 
im alter zu gewährleisten und schon gar nicht al-
tersarmut zu bekämpfen. die fsG lehnt es daher 
ab, dass kapitalgedeckte Pensionssysteme durch 
steuergeld gefördert werden. diese Gelder sollten 
stattdessen für die öffentliche alterssicherung ver-
wendet werden.

die fsG bekennt sich zur formel 80/45/65, die 
im leistungsorientierten Pensionskonto gilt. einen 

PenSionen

umstieg auf ein beitragsorientiertes Pensionskonto, 
wenn auch im umlageverfahren, aber ohne Bundes-
beitrag, lehnt die fsG auf das entschiedenste ab. 
dies würde unweigerlich zu drastischen Verschlech-
terungen im Pensionsrecht und/oder einer starken 
anhebung der Pensionsbeiträge führen.

Aufgrund der demografischen Entwicklung wer-
den wir in zukunft mehr Geld für die öffentliche al-
terssicherung benötigen. der absolut falsche Weg 
wäre, diese steigenden kosten einfach durch Pen-
sionskürzungen wettzumachen. der richtige He-
bel, unser Pensionssystem finanziell abzusichern, 
ist die anhebung der erwerbsbeteiligung. es muss 
daher gelingen, dass die Menschen länger gesund 
bleiben und dass sich die Chancen von bisher am 
arbeitsmarkt benachteiligten Gruppen (z. B. Älteren) 
verbessern. 

 : spürbare sanktionen gegenüber unternehmen, 
die ältere arbeitnehmerinnen kündigen bzw. 
nicht einstellen.

 : die Pensionsbeiträge der selbstständigen und 
der Bauern müssen auf 22,8 Prozent (dies ist 
der Pensionsbeitrag der asVG-Versicherten) an-
gehoben werden.

 : ein höherer Pensionsbeitrag für jene arbeit-
geber, deren arbeitnehmerinnen schwerarbeit 
leisten. Schließlich profitieren sie auch von der 
von den arbeitnehmerinnen geleisteten schwer-
arbeit.

 : Verbesserung der schwerarbeitsregelung, da-
mit alle schwer belastenden tätigkeiten erfasst 
sind.

 : Jährliche Wertanpassung der Pensionen, da-
mit die kaufkraft der Pensionistinnen erhalten 
bleibt.

 : keine kürzungen, Verschlechterungen sowie 
keine anhebung des gesetzlichen Pensionsan-
trittsalters bei allen alterspensionen.

 : keine Verschlechterung der Langzeitversicher-
tenregelung.

 : keine frühere angleichung des frauenpensions-
alters an jenes der Männer als nach der Verfas-
sung vorgesehen.

 : anpassung des Pensionssicherungsbeitrags 
an das aktuelle Pensionssystem, insbesondere 
durch abschaffung des Pensionssicherungsbei-
trages bei niedrigen Pensionen.

 : Bessere Bewertung der kindererziehungszeiten, 
des Präsenz- und zivildienstes und der arbeitslo-
senzeiten im Pensionskonto.

die fsG fOrdert
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fsG-forderunGen zuM 7-Punkte-ProGraMM: GLeiCHsteLLunGsPoLitik

gleichStellungSPolitik

Gleichstellung von frauen in allen wirtschaft-
lichen und gesellschaftlichen Belangen ist obers-
tes ziel. „Gleiches entgelt für gleichwertige arbeit“, 
Chancengleichheit in der arbeitswelt und die schaf-
fung von notwendigen rahmenbedingungen dürfen 
keine Lippenbekenntnisse sein, sondern müssen 
konsequent von allen Beteiligten umgesetzt werden. 

Gleichstellung ist ein fundamentaler Wert einer 
Gesellschaft! Gleichstellung bedeutet, dass sowohl 
frauen als auch Männer gute rahmenbedingungen 
zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben benöti-
gen, um beides leben zu können. eine Gesellschaft

und eine arbeitswelt, in der niemand auf der strecke 
bleibt, muss unser gemeinsames ziel sein!

Gleichstellung ist nicht nur eine frage des Ge-
schlechts. ziel der fsG ist es, dass überall dort, 
wo in der arbeitswelt sachlich unbegründete un-
terschiede bestehen, diese beseitigt werden. 
insbesondere für die themen entgeltfortzahlung bei 
krankheit, Gründe für entlassungen, unterschiede 
bei arbeitsunfällen, dauer der kündigungsfrist und 
freizeit bei dienstverhinderung sind einheitliche Lö-
sungen zu finden, die sich an den besten bestehen-
den regelungen orientieren.

 : einheitliche regelungen für alle arbeitnehmerin-
nen! einzelne sonderregelungen für bestimmte 
arbeitnehmerinnengruppen sind beizubehalten, 
wenn sie sachlich gerechtfertigt und geboten sind 
(z. B. Beamtinnen, Vertragsbedienstete, angestell-
te, Journalistinnen, Hausbesorgerinnen …)

 : Verankerung von frauenförderung und frauen-
förderplänen als erzwingbare Betriebsvereinba-
rungen im arbeitsverfassungsgesetz.

 : nachweisliche betriebliche frauenförderung als 
Voraussetzung für die Vergabe bestimmter un-
ternehmenssubventionen und für die Vergabe 
öffentlicher aufträge.

 : Soziale Dienstleistungen wie Kinderbildung, Pfle-
ge und Mobilität sowie weitere Projekte zur förde-
rung der Beschäftigung und sozialen infrastruktur 
müssen mit fördergeldern des fonds für regio-
nale entwicklung (efre) auch in Österreich unter-
stützt werden.

 : Weiterentwicklung und ausweitung der einkom-
mensberichte auf unternehmen ab 100 Beschäf-
tigte und mit dem ziel der besseren Handhab-
barkeit und Lesbarkeit für die damit befassten 
Betriebsrätinnen.

 : förderung von Mädchen in „nichttraditionellen“ 
Berufen.

 : Informationspflicht der Arbeitgeber gegenüber 
teilzeitbeschäftigten bei Vollzeitausschrei-
bungen und Vorrang von teilzeitbeschäftigten 
bei innerbetrieblichen ausschreibungen.

 : Gesetzliche anrechnung von elternkarenzen und 
förderung von Programmen zum Wiedereinstieg.

 : rechtsanspruch auf ein „Papamonat“ pro kind 
und mit finanzieller, arbeits- und sozialrecht-
licher absicherung.

 : Ganztägiges, flächendeckendes, leistbares 
und vor allem qualitativ hochwertiges Bildungs-
angebot für jedes kind ab dem 1. Lebensjahr 
bis zum Schuleintritt unter Schaffung der finan-
ziellen, organisatorischen, pädagogischen und 
personellen ressourcen.

 : kinderbetreuungseinrichtungen, die auch den 
Bedürfnissen von Beschäftigten mit untypischen 
arbeitszeiten gerecht werden (z. B. schichtdienst).

 : reform der familienförderung: erhöhung der fa-
milienbeihilfe für alle bei gleichzeitiger abschaf-
fung der steuerlichen frei- und absetzbeträge. 

die fsG fOrdert
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